[image: image1.emf]

Zur Kenntnis an
Bundesamt für Berufsbildung
interessierte Kreise 
und Technologie BBT

Frau Dr. Ursula Renold
Direktorin BBT

Herr Serge Imboden Vizedirektor BBT/
Leiter Leistungsbereich Berufsbildung 
Effingerstrasse 27

3003 Bern

Basel, 12. Juni 2007
Fragestellungen zu den „Leitlinien zur Erarbeitung der zukünftigen Berufsmaturitätsverordnung“
Sehr geehrte Frau Dr. Renold

Sehr geehrter Herr Imboden

Der Schweizerische Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Kaufmännischen Berufsfachschulen (VLKB) hat die „Leitlinien zur Erarbeitung der zukünftigen Berufsmaturitätsverordnung“ im Vorstand eingehend erörtert. In diese Diskussion sind die Reaktionen der Lehrpersonen an der BMCH-Tagung vom 08. Mai in Zug sowie die schriftlichen Stellungnahmen folgender Institutionen eingeflossen: Schweizerische Konferenz kaufmännischer Berufsschulen (SKKBS), Association genevoise des enseignants des écoles professionnelles (AGEEP), Konferenz der Direktorinnen und Direktoren an Berufsfachschulen des Kantons Basel-Stadt und Zürcher Kantonale Berufsmaturitätskommission (KBMK) 

Ganz allgemein stellt der Vorstand des VLKB eine grosse Verunsicherung bei Schulen, Wirtschaft und Lehrpersonen betreffend der betrieblichen und schulischen Ausbildung im Bildungsgang der „Kaufmännischen Berufsmaturität“ fest. Diese führt zu etlichen grundsätzlichen Fragen, die der VLKB aufgrund seiner Positionierung in der Schweizer Berufsbildungslandschaft aufwirft.
Positionierung des VLKB

Der VLKB vertritt auf Bundesebene die Lehrpersonen an kaufmännischen Berufsfachschulen auf der Sekundarstufe II und an weiterbildenden Institutionen des kaufmännischen betriebswirtschaftlichen Bereichs auf der Tertiärstufe B.

Primär sieht sich der VLKB als Vertretung der Lehrpersonen gegenüber Behörden, Wirtschaftsverbänden sowie gegenüber Aus- und Weiterbildungsinstitutionen von Lehrkräften an kaufmännischen Berufsfachschulen auf den folgenden Positionsebenen:

a. Einsatz für inhaltlich und qualitativ hoch stehende sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nachhaltig unterstützende Bildungsangebote in den Bereichen Wirtschaft, Sprachen und Allgemeinbildung

b. Einsatz für eine fachliche, pädagogische und die Allgemeinbildung fördernde Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen auf breitem und hohem Niveau

c. Einsatz für eine umfassende Anerkennung der Leistungen von Lehrpersonen, die dem Grad der mit ihrer Arbeit verbundenen Wertschöpfung gerecht wird.
Fragestellungen von A bis Z
1.
Bis jetzt wurde die Berufsmaturität mit Erfolg in berufsspezifische Felder aufgeteilt.

A. Welche neuen Chancen für die Lernenden und für die Unternehmen ergeben sich durch die Vereinheitlichung der Berufsmaturität (gemeinsamer Rahmenlehrplan als gemeinsame Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners aller Berufsfelder) in den Grundlagenfächern?

2. In den Bemerkungen zur Leitlinie 1 sind die erweiterte Allgemeinbildung und die Studierfähigkeit, welche eine metakognitive Lernfähigkeit explizit einschliesst, aufgeführt. 

B. Welche Fachhochschulen und Schweizer Universitäten (siehe Leitlinie 3) konnten wie weit (Bedingungen/Einschränkungen) und für welche Studienrichtungen gewonnen werden oder haben bereits zugestimmt, die angestrebte Allgemeinbildung und Studierfähigkeit der Berufsmaturanden für einen Studieneintritt als ausreichend anzuerkennen?

C. Welche konkreten Meldungen aus der Wirtschaft (Organisationen, Verbände, Unternehmen) liegen vor, inwieweit – vor allem aber mit welchen Inhalten und in welcher Ausgestaltung – eine erweiterte Allgemeinbildung und die Kompetenzen zur Befähigung für ein Hochschulstudium betriebswirtschaftlich als wertvoll erachtet werden?
3. 
Nach Leitlinie 2 soll die Berufsmaturität zur Attraktivität der Berufsbildung beitragen.

Unter Attraktivität versteht der VLKB neben den unbeschränkten Eintrittsmöglichkeiten auf der Tertiärstufe A und B auch die beruflichen Entwicklungschancen der Lernenden und den 
Nutzen für die ausbildenden Unternehmen, die zu den wichtigsten Marktpartnern in der Berufsbildung zählen.

D. Wie weit liegen konkrete Erkenntnisse vor, dass mit den zehn neuen Leitlinien die beruflichen Chancen der Berufsmaturanden mindestens gleichwertig sind, wie die der gymnasialen Maturanden mit Praxisausbildung?
4. 
Zur Leitlinie 3:

E. Auf welchen Grundlagen basiert die Erkenntnis, dass mit den vorgesehenen Lektionen (5'400 Lernstunden inklusive betriebliche Ausbildung) eine genügende Vertiefung der allgemeinbildenden Fächer sowie eine Entwicklung der Studier- und Lernfähigkeit erreicht werden kann?


F. Welche empirischen Studien (schweizerische/ausländische) liefern welche Argumente, dass nach dem „Outcoming-Modell“ die gymnasiale und die vorgesehene berufspraktische Ausbildung für den Zugang an Hochschulen (Fachhochschulen /Universitäten) gleichwertig sind?

5.
Vor allem die Vereinheitlichung der Grundlagenfächer (gemeinsamer Rahmenlehrplan) wird sowohl von der Wirtschaft als auch vom VLKB mit Skepsis betrachtet (Leitlinie 4).

G. Welche Branchen und welche Unternehmen mit welchen Betriebsgrössen haben signalisiert, dass sich bei Änderung der Berufsmaturität nach den zehn Leitlinien das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ausbildung für die Lehrbetriebe verbessert?


H. Wie weit wurde mit der Wirtschaft eine eventuell stark degressive vierjährige Berufsmaturitätsausbildung angedacht?

6.
Wir sind beschränkt einverstanden, dass die Stärkung der BM 1 als „ordentlicher Weg“ zur Erlangung der BM (Leitlinie 5) bezeichnet wird. 

I. Welche Überlegungen haben dazu geführt, die BM 1 als „Königsweg“ zu bezeichnen, wo doch die Studier- und Lernfähigkeit sowie die Berufserfahrung, wie auch die Motivation und Zielstrebigkeit bei eintretenden BM2-Maturanden nach Abschluss einer dreijährigen Grundbildung Profil E als höher eingestuft werden kann?

7. 
„Die Fach- und die Praxisnote der Grundbildung werden im Berufsmaturitätszeugnis und/oder die Berufsmaturanote im EFZ aufgeführt.“ (Leitlinie 5)

J. Wie weit wurde überlegt, ob Lehrbetriebe im Stande sind, die Studierfähigkeit ihrer Mitarbeitenden an definierten Leistungsstandards zu messen, da grundsätzlich nur die Be-


rufsfähigkeiten wie auch die Methoden- und Sozialkompetenzen betrieblich gewertet werden können - oder wird die Studierfähigkeit mit den eben erwähnten Kompetenzen gleichgesetzt?
8.
Vor allem die Leitlinien 6 bis 8 bilden die grossen Diskussionspunkte und Widerstand.


K. Welchen Überlegungen liegt der in Leitlinie 6 vorgeschlagene Fächerkanon zugrunde?


Die Ausarbeitung des in der Leitlinie 6 dargelegten Fächerkanons (Grundlagenfächer, Schwerpunktfächer, interdisziplinäres obligatorisches Fach) konnte nicht ohne Grundüberlegungen über die Lerninhalte und -standards sowie über die erforderlichen Lektionenzahlen erfolgen. Der VLKB befürchtet eine Überladung der Ausbildung mit Lernstoff, der für eine kaufmännische Ausbildung weniger wichtig ist, und eine Beschneidung des Lernstoffes, der für eine kaufmännische Ausbildung von immenser Bedeutung ist. Zudem sieht er im Fächerkanon eine unflexible und in der Limitierung des Angebots pro Schwerpunktfach eine der Wirtschaft wenig dienliche Zielsetzung.
L. Welche Grundüberlegungen, bzw. Absprachen mit Fachgremien, wurden zum Lektionendach sowie über die Verteilung der einzelnen Lektionen auf die im Fächerkanon aufgeführten Fächer gemacht?

M. Wie wird in der Gewichtung und Ausrichtung der Schulfächer den jeweiligen Berufsfeldprofilen von Branchen Rechnung getragen?
Der VLKB befürwortet eine Ausbildung, die es den Lehrbetrieben ermöglicht, die Lernenden von Anfang an im Lehrbetrieb sinnvoll einzusetzen. Dieses Anliegen sieht er durch den Unterricht aller Grundlagenfächer im ersten Lehrjahr (Tronc Commun) umso mehr gefährdet, als mit Naturwissenschaften ein Grundlagenfach dazu kommt, das mit der Praxisausbildung im kaufmännischen Lehrbetrieb nichts zu tun hat.

N. Wie weit ist trotz des angedachten „Tronc Commun“ im ersten Lehrjahr auch eine betriebsspezifische schulische Ausbildung gewährleistet, welche die Lernenden im Lehrbetrieb einsatzfähig macht?

O. Welcher berufliche Pflichtunterricht, wie Information, Kommunikation und Administration (IKA) oder praxisorientierte Betriebswirtschaft (Basiskurs), ist im ersten Lehrjahr bereits angedacht, bzw. so vorgesehen, dass er in der Bildungsverordnung verankert werden kann?


Die kaufmännische Berufsbildung benötigt in ihrem globalen Kontext ein grosses Kommunikations-, Kultur- und Politikverständnis, um dem Wirtschaftsstandort Schweiz international die nötige Anerkennung auf Dauer zu verschaffen.

P. Wie weit wurde dem Aspekt des Kulturverständnisses, der Geschichte und der Politik durch einen ausreichenden Fachunterricht Rechnung getragen?


Q. Was ist vorgesehen, um den Lernenden für das interdisziplinäre Fach „Gesellschaft/Geschichte/Politik“ jenes Basiswissen zu vermitteln, das ihnen gestattet, interdisziplinär fachkompetent arbeiten zu können?

Jedes Berufsfeld steht in einem direkten Zusammenhang mit Fragen und Problemen der Wirtschaft. Daher sind wirtschaftliche Grundkenntnisse in allen Berufsfeldern notwendig.

R. Warum wurden in den zehn Leitlinien das Fach „Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Recht (VBR/Wirtschaft und Gesellschaft) aus den Grundlagenfächern gestrichen?

Die Frage R bedarf einer ausführlichen Erörterung seitens des BBT, aber auch eine breit abgestützte Stellungnahme seitens der Wirtschaft und der weiterführenden Bildungsinstitutionen auf der Tertiärstufe A und B. 
S. Was spricht dafür, das Fach Naturwissenschaften, das nur in einige Berufsfelder passt, zum Grundlagenfach für alle Berufsfelder obligatorisch zu erklären?

An der Berufsmaturitätstagung vom 8. Mai in Zug hat Herr Serge Imboden, Vizedirektor BBT/

Leiter Leistungsbereich Berufsbildung, den Verbänden die Mitwirkung an der Bildungsverordnung zur Berufsmaturität in so genannten Echogruppen in Aussicht gestellt. Der VLKB als gesamtschweizerische Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer an kaufmännischen Berufsfachschulen stellt sich nicht nur zur Verfügung, sondern darf hier nicht ausgeschlossen sein. Schliesslich geht es speziell um die Lehrpersonen an kaufmännischen Berufsfachschulen, die die Bildungsinhalte und - Kompetenzen im Klassenzimmer vermitteln und dabei der Gross-teil der Berufsmaturanden aus dem kaufmännischen Fachbereich stammt.

T. Welche Verbände werden oder sind bereits eingeladen, an den grundlegenden Entscheidungen der Stoffinhalte mitzuarbeiten?

Mit einer möglichen Einführung des Bildungsgutscheins (siehe Verfassungsinitiative Kanton Baselland) wird es auch für staatliche und halbstaatliche Schulen unumgänglich, Profil zu zeigen, um am Markt existieren zu können. Mit einer Vereinheitlichung des Rahmenlehrplans ist eine Profilierung schwer möglich.

U. Wo finden sich explizit Ansätze, die es der einzelnen Schule gestatten, flexibel zu agieren und Profil zu zeigen?


Die Berufsmaturität wendet sich an leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in der Zeit ihrer höchsten kognitiven Aufnahmefähigkeit (Nachpubertät). 

V. Auf welche Quellen und Überlegungen stützen sich die wiederholten Aussagen, dass sich die Grundbildung auf ein Minimum des Minimums beschränken soll?
9.
Der VLKB begrüsst Leistungsstandards als Orientierungshilfe nach unten. Sie dürfen aber auf keinen Fall zur Einschränkung eines eventuell angestrebten höheren Bildungsniveaus führen (Leitlinie 8). Die an die Berufsbildung gestellten hohen Anforderungen der Wirtschaft, die international wettbewerbsfähig bleiben will und muss, erfordern ein ebenso hohes Ausbildungsniveau, dem Rechnung zu tragen ist.

W. Wie wird gewährleistet, dass in der zukünftigen Bildungsverordnung keine Nivellierung nach unten erfolgt?

10.
Leitlinie 9

X. Welche Massnahmen sind angedacht, um ein Qualitätsmanagementsystem zu etablieren, das die Ausbildung nicht zum Spielball wechselnder, modischer oder kurzfristig sich ändernden Interessen macht, sondern einer Konsolidierung Rechnung trägt, die für die Entwicklung der Lernenden notwendig ist und den Lehrenden Möglichkeit bietet, die angestrebten Fach-, Sozial- und Methodenkompetenzen auf qualitativ hohem Niveau zu vermitteln?
11.
Das Ziel der Leitlinie 10 wird unterstützt.


Y. Mit welchen Instrumenten wird sichergestellt, dass das Eintrittsniveau – vor allem die Fremdsprachkompetenz – bei Berufsmaturanden zu Beginn so hoch ist, dass ein bilingualer Unterricht möglich wird? 

12.
Die Frage nach dem Eintrittsniveau in die Berufsmatura-Ausbildung ist in den Leitlinien leider nicht angesprochen. Genau so wenig klar ist auch die Frage nach dem Austrittsniveau (Outcoming-Modell). Hier fehlen nach Ansicht des VLKB die Stimmen, Anregungen und Wünsche der abnehmenden Institutionen, wie Fachhochschulen, Universitäten und vor allem die Wünsche der Wirtschaft im kaufmännischen Bereich.

Z. Mit welchen Instrumenten kann erreicht werden, dass in Abstimmung zwischen Wirtschaft und Lehrpersonen in der kaufmännischen Maturitätsausbildung der Berufsschulunterricht für Unternehmen und Lernende den gewünschten nachhaltigen Nutzen bringt und sich alle Anspruchspartner auf die den Lernenden bescheinigten Kompetenzen verlassen können?
Die vorliegenden Fragen sind gestellt in hoher Wertschätzung und Anerkennung der bisher geleisteten grossen Arbeit zur Berufsmaturität aller entscheidungstragenden Personen und Kommissionen des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie. Anderseits resultieren sie aber auch aus der Verunsicherung vieler sich im kaufmännischen Berufsfeld der Berufsmaturität stark engagierten und mit allen Kräften einsetzenden Lehrpersonen und aus der Befürchtung, dass das bisherige Erfolgsmodell „Kaufmännische Berufsmaturität“ durch zu grosse Änderungen Schaden nehmen könnte.

In diesem Kontext bittet der VLKB das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie sowie die Eidg. Berufsmaturitätskommission um eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den gestellten Fragen A bis Z und deren Beantwortung noch im Vorfeld der Bildungsverordnung. 
Eine Klärung der angesprochenen Punkte ist sicher nicht nur den Lehrpersonen, sondern auch den Vertretern und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Verbänden ein Anliegen.
Der VLKB dankt für die Bemühungen des Bundesamtes und dessen wertvolles Engagement um eine den sich ändernden Bedürfnissen der Wirtschaft, aber auch des Lehrens und Lernens angepassten Fortsetzung des Erfolgsmodells Berufsmaturität.

Für den Vorstand VLKB

Peter R. Hofmann





Oswald Leitner

Vizepräsident VLKB





Präsident VLKB
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